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NDERUNGSBEREICH, BESTANDSBESCHREIBUNG
Die 22. Flchennutzungsplan-nderung betrifft eine ca. 1,32 ha große Flche im west-
lichen Stadtgebiet von Heiligenhaus, südlich des Ortsteils Oberilp und der Hseler Stra—

ße. Die Lage sowie die Abgrenzung sind dem bersichtsplan auf dem Deckblatt dieser
Begründung zu entnehmen.

Der nderungsbereich wird derzeit, ebenso wie die umliegenden westlichen, südlichen
und stlichen Flchen als Ackerland genutzt. Lediglich entlang der Hseler Straße be-
nden sich einige Gehlze. Nrdlich der Hseler Straße sind die angrenzenden Groß—

siedlungen Ober- und Unterilp für das Umfeld prgend. Weiter in stlicher Richtung
schließt der von Wohn- und Gewerbenutzungen durchzogene Bereich südlich der Hse-
ler Straße bis zur Ratinger Straße an.

Das Gelnde weist zwischen der hchstgelegenen Stelle im Südosten (ca. 164 m üNN)
mit Geflle nach Nordwesten einen Hhenunterschied von ca. 5 m auf.

STAND DER RUMLICHEN PLANUNG
Gebietsentwicklungsplan
Der Gebietsenünricklungspian legt die regionalen Ziele der Raumordnung und Landes-
planung für die Entwicklung des Regierungsbezirkes Düsseldorf und für alle raumbe-
deutsamen Planungen und Maßnahmen im Plangebiet fest. Er bildet die Grundlage für
die Anpassung der Bauleitplne der Gemeinden an die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung.

Der Gebietsent1vicklungsplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf aus dem Jahre 1999
stellt den nderungsbereich als Allgemeinen Siedlungsbereich dar. Die Hseler Straße
ist als Straße für den vorwiegend überregionalen und regionalen Verkehr dargestellt.

Bauleitplanung
Durch die 1. Flchennutzungspian-nderung, die am 05.07.2006 wirksam wurde, ist
der nderungsbereich als Wohnbauche dargestellt. Angrenzend bendet sich die neu
zu erschließende Wohnbauche südlich der Hseler Straße. Für das gesamte Gebiet
der 1. Flchennutzungsplan-nderung wird der Bebauungsplan Nr. 50 aufgestellt, der
zur Vereinfachung der Pianabiufte in die Teilbereiche Bebauungsplan Nr. 50/1 Son-

dergebiet Nahversorgung Hseler Straße“ und den Bebauungsplan Nr. 50/2 Wohnge-
biet Selbeck, Selbecker Straße — Hseler Straße“ aufgeteilt wurde.

Im Norden grenzen die Wohnbauchen der Ober- und Unterilp an und im Westen Fl-

chen für die Landwirtschaft.

Landschaftsplanung
Der nderungsbereich liegt innerhalb des Geltungsbereiches des Landschaftsplanes für
den Kreis Mettmann. Das Plangebiet ist Teil eines großrumigen, überwiegend land-
wirtschaftlich genutzten Areals mit dem Entwicklungsziel Erhaltung einer mit natürli-
chen Landschaftselementen reich oder vielfltig ausgestatteten Landschaft“. Wird ein
Bebauungsplan zur Rechtskraft gebracht, treten diese widersprechenden Festsetzun-
gen des Landschaftsplanes außer Kraft. Im Rahmen der 2. nderung des Landschafts-
planes wurde das südlich gelegene Selbecker Bachtal als Naturschuizgebiet festge-
setzt.



3.2

SIadt Heiligenhaus, 22. PNP-nderung, Bereich SO Hseler Straße“ Seite 4

FLCHENNUTZUNGSPLAN—NDERUNG

Planungsanlass/Planungsziel
Die Nahversorgungssituation im westlichen Stadtgebiet wird von den Bewohnern, ins-
besondere seit dem weitestgehenden Wegfall der privaten Versorgungsstruktur in der
Ober- und Unterilp, seit lngerem bemngelt. Der im Gewerbegebiet Weilenburgstraße
gelegene Discounter, der im gewissen Umfang auch eine fußlug erreichbare Versor-
gung sicherstellt, wünscht seit geraumer Zeit einen neuen attraktiveren Standort. Mit
dem Nherrücken der Realisierung des seit Anfang der 90er Jahre geplanten Wohnge-
bietes an der Hseler Straße, bietet sich im Rahmen der Erschließung dieses Standor-
tes die Entwicklung eines neuen Marktes an, um neben dem Ausgleich der Versor-
gungsdezite in der Ober- und Unterin auch die Kuferschichten des neuen Wohnge-
bietes zu bedienen. Insgesamt sollen hier ca. 190 Wohneinheiten realisiert werden.
Hiefür wird der Bebauungsplan Nr. 50 aufgestellt. Im Laufe des Verfahrens hat es sich
herausgestellt, dass es sinnvoll ist, den Bebauungsplan in zwei Teilbereichen zu entwi-
ckeln, den Bebauungsplan Nr. 50/1 Sondergebiet Nahversorgung Hseler Straße“ und
den Bebauungsplan Nr. 50/2 Wohngebiet Selbeck, Selbecker Straße — Hseler Stra-
ße“. Somit kann der notwendige verkehrstechnische Anschluss an die Hseler Straße
planungsrechtlich vorbereitet werden.

Im Vorfeld der Planungen ußerte ein weiterer Lebensmittelmarkt den Wunsch der
Verlagerung, so dass sich die berlegungen verfestigten, innerhalb des neuen Wohn-
gebietes an der Hseler Straße ein Nahversorgungszentrum zu entwickeln, in dem die
beiden verlagerungswilligen Betriebe mit grßerer Verkaufsche angesiedelt werden.
Hinzukommen soll ein Drogeriemarkt sowie kleinere Shops. Ein kompaktes Nah- und
Grundversorgungsangebot soll entstehen.

Hierfür ist die Ausweisung einer Sanderbauche notwendig. Entsprechend der vorge-
sehenen Nutzung wird gemß 5 11 Abs. 3 BauNVO ein Sonst/yes $andergebietmit der
Zweckbestimmung großch@yer Einzelhandel/Nahversargungszentrum dargestellt. Auf
Anregung der Bezirksregierung im Rahmen der Landesplanerischen Abstimmung wird
durch eine textliche Darstellung die landesplanerisch abgestimmte Verkaufsche von
maximal 3.250 m2 dargestellt.

An dem Standort sollen ein Lebensmitteldiscounter mit 900 m2 Verkaufsche, ein
Vollsortimenter mit 1.450 rn2 Verkaufsche sowie ein Drogeriemarkt mit 450 m2 Ver-
kaufsche angesiedelt werden. Als weitere Ergnzung sind kleinteilige Shops mit Le-
bensmittelhandwerk, Dienstleistungen oder Gastronomie mit einer maximalen Nutz-

che von insgesamt 450 m2 geplant. Der Bebauungsplan Nr. 50/1 beschrnkt die Ge-
samtverkaufsche ebenfalls auf 3.250 m2. Ein zur Hseler Straße hin ausgerichteter
begrünter Parkplatz ist für ca. 200 Stellpltze konzipiert.

Mit diesem Konzept knnen zwei ansssige Lebensmittelmrkte den bereits seit lnge-
rer Zeit abzusehenden Strukturwandel im Einzelhandel vollziehen und dadurch in ihrem
Bestand gesichert werden und der Bevlkerung weiterhin zur Deckung ihres tglichen
Bedarfs zur Verfügung stehen.

Flchennutzungsplan-nderung
Entsprechend der obigen Ausführungen, werden durch die 22. Flchennulzungsplan-
nderung im Bereich südlich der Hseler Straße eine Wahnbauche umgewandelt in
ein Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung großchiger Einzelhan-
del/Nahversorgungszentrum (g 11 Abs. 3 BauNVO) mit einer maximal zulssigen Ver-
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kaufsche von 3.250 m2. Mit dieser Darstellung wird die zukünftige Funktion des Son-
dergebietes als Bereich für die Nahversorgung des westlichen Stadtgebietes von Heili-
genhaus (Oberlip, Unterilp und Wassermenge!) verdeutlicht.

Da die jeweiligen Verkaufschen der beiden geplanten Lebensmittelmrkte die Regel-
vermutungsgrenze für großchige Einzelhandelsbetriebe von 800 rn2 Verkaufsche
überschreiten, ist zu überprüfen, ob sie sich nach Art, Lage oder Umfang auf die Ver-
wirklichung der Ziele der Raumordnung und Landesplanung oder auf die stdtebauliche
Entwicklung und Ordnung nicht nur unwesentlich auswirken knnen (5 11 Abs. 3
BauNVO). Im Folgenden werden daher die mglichen Auswirkungen, die in 5 11 Abs. 3
Nr. 3 BauNVO genannt sind, untersucht.

3.2.1Umweltauswirkungen
Schdliche Umwelteinwirkungen im Sinne des 5 3 BImSchG sind Immissionen, die nach
Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche
Belstigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen. Immissio-
nen im Sinne des BImSchG sind auf Menschen, Tiere und Panzen, den Boden, das
Wasser, die Atmosphre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter einwirkende Luftverun-
reinigungen, Gerusche, Erschütterungen, Licht, Wrme, Strahlen und hnliche Um-
welteinwirkungen.

Schdliche Umwelteinwirkungen im Sinne von direktem Eintrag von Schadstoffen in
den Naturhaushalt sind durch die Art der Gewerbeansiedlung nicht zu befürchten. Le-
diglich das erhhte Verkehrsaufkommen an diesem Standort bewirkt einen erhhten
Schadstoffeintrag in die Luft sowie Geruschimmissionen. Da es sich aber grßtenteils
um eine Verlagerung von Ortsansssigen an zwei verschiedenen Standorten im westli-
chen Heiligenhaus angesiedelten Unternehmen handelt, ist die zustzliche Belastung
als nicht sehr hoch einzustufen. Die neu entstehenden direkt anliegenden Wohngebiete
sind durch die vorgesehene Konzeption des Nahversorgungszentrum in einem süd-
westlichen Winkelgebude mit Parkpltzen, die zur Hseler Straße ausgerichtet sind,
von schdlichen Umweltauswirkungen durch das Verkehrsaufkommen (Luftschadstoffe,
Lrm, Licht) geschützt. Die Anlieferung der Lebensmittelmrkte erfolgt eingekapselt, so
dass hiervon auch keine direkten Umweltauswirkungen auf die anliegenden neuen
Wohngebiete ausgehen.

Nach Norden grenzt ein Gewerbebetrieb (Autohndler) und ein Hochhaus an. Von der
zwischengelagerten Bundesstraße B 227 gehen Umweltauswirkungen aus, die diejeni-
gen des Einkaufszentrums überlagern. Da es auf der Hseler Straße jedoch keinen
Linksabbieger geben wird, wird der Verkehr vom und zum Nahversorgungszentrum ü-
ber den neu anzulegenden Kreisverkehr an der Rhnstraße geführt, so dass ein erhh-
tes Verkehrsau<ommen an den genannten Gebuden vorbeigeführt wird. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass es sich bei der Hseler Straße um eine Bundesstraße handelt, die
aufgrund ihrer regionalen Verbindungsfunktion zur Aufnahme des heutigen und auch
des zukünftigen Verkehrsaufkommen ausgebaut ist. Im Verhltnis zu der Gesamtzahl
der Wohneinheiten und der gewerblichen Nutzungen, die zum heutigen Zeitpunkt über
die 8227 erschlossen werden, ist der mit der Planung verbundene Neuverkehr als ver-
nachlssigbar zu bewerten.

3.2.21nfrastruktur
Infrastrukturelle Einrichtungen sind die der Versorgung dienende Einrichtungen des f-

fentlichen und privaten Bereichs. Darunter versteht man neben der technischen Infra-
struktur, die alle Ver- und Entsorgungseinrichtungen sowie den Verkehr umfasst, auch
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Wohnfolgeeinrichtungen wie Schulen, Kindergrten, Verwaltungsgebude, Kranken-
huser, Feuemehr, Sportanlagen, Einzelhandel, Arzte,...

Verkehrstechnisch ist der Standort gut angebunden. An der vorgelagerten Bundesstra-
ße benden sich Bushaltestellen, so dass ein Erreichen nicht nur durch den Individual-
verkehr, sondern auch mit dem ffentlichen Personen Nahverkehr gesichert ist.

Am Standort bildet die Hseler Straße die Grenze der Einzugsbereiche des Ruhrverban-
des im Norden und des Verbandsgebietes des BRW im Süden. Das gesamte neue Bau—

gebiet südlich der Hseler Straße soll über den Bereich Selbeck entwssert werden.
Hierzu ist die Verlegung eines neuen Anschlußkanales notwendig. Da das Wohngebiet
sukzessive erschlossen werden soll, die Realisierung des Einkaufszentrums jedoch zeit-
nah erfolgen soll, ist die Anbindung des Schmutzwasserkanals an das Verbandsgebiet
des Ruhrverbandes vorgesehen. Durch den Wegfall der Hochhuser Rhnstraß 10-12
sind hier Kapazitten frei geworden, die genutzt werden knnen.

Weitere technische Infrastruktureinrichtungen sind durch den Anschluss an bestehende
Netze vorhanden.

Wohnfolgeeinrichtungen bedingt die Flchennutzungsplan-nderung nicht; als Nahver-
sorgungszentrum wird der neue Standort selber eine wichtige Funktion als Teil der Inf-
rastruktur für das westliche Stadtgebiet wahrnehmen.

3.2.3Verkehr
Der Anschluss an das ffentliche Verkehrsnetz erfolgt über eine Planstraße, die west-
lich am Nahversorgungszentrum vorbeiführt und auch die südlich angrenzenden neuen
Wohngebiete erschließen wird. Die Planstraße wird einen Kreuzungsbereich mit der
Hseler Straße/Rhnstraße bilden, der als Kreisverkehr ausgebildet wird. Eine eigene
Zu- und Abfahrt von der Bundesstraße wird das Nahversorgungszentrum nicht erhal-
ten, da das Grundstück außerhalb der zur Erschließung bestimmten Ortsdurchfahrt
liegt, also anbaufrei ist. Gemß 5 9 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) dürfen lngs der
Bundesstraßen außerhalb der Ortsdurchfahrten Hochbauten jeder Art in einer Entfer-
nung bis zu 20 m nicht errichtet werden; gemessen wird vom ußeren Rand der befes-
tigten Fahrbahn. Weiterhin bedürfen bauliche Anlagen lngs der Bundesstraße außer-
halb der geschlossenen Ortsdurchfahrt innerhalb eines Abstandes von 40 m vom uße-
ren Rand der befestigten Fahrbahn, der Zustimmung der obersten Landesstraßen-
baubehrde.

Das geplante Nahversorgungszentrum wird über die Bushaltestelle Hseler Straße]
Rhnstraße mit den Linien 770, 772, 774 und DL1 angedient. Mit Errichtung des Ein-
kaufszentrums knnen die Busverbindungen einen Bedeutungszuwachs erfahren, was
der Sicherung der Linien dient.

3.2.4Versorgung der Bevlkerung
Zur Deckung des wiederkehrenden kurzfristigen Bedarfs bevorzugt die große Mehrheit
der Verbraucher Discountmrkte und gut sortimentierte SB-Lebensmittelmrkte. Um im
Konkurrenzkampf zu bestehen, ist auch ein ausreichendes Stellplaizangebot notwen-
dig. Kleinere Nahversorgungslden wie zum Beispiel der Edeka-Markt in der Oberilp
haben das genderte Verbraucherverhalten nicht berlebt“. Um weiterem Kau<raft-
verlust entgegenzuwirken bietet das neu geplante Nahversorgungszentrum ideale Vor-
ausseizungen.

Der Discounter innerhalb des Gewerbegebietes Weilenburgstraße ist bereits seit lnge-
rer Zeit unzufrieden mit seinem Standort und sucht einen Ersatz, der mit dem Nahver-
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sorgungszentrum an der Hse|er Straße bedient werden kann. Auch ein weiterer Le-
bensmittelmarkt ist an einer Verbesserung der Standortsituation und einer Vergrße-
rung der Verkaufsche interessiert und mchte in das Nahversorgungszentrum verla-
gern.

Das Gutachten Nahversorgungskonzeption für die Stadt Heiligenhaus“ vom Büro Hein-
ze/Partner, Dortmund/Kln, zeigt bei der Betrachtung der standrtlichen Verteilung der
Versorgung mit Waren des tglichen Bedarfs im Stadtgebiet ein Ungleichgewicht in der
Nahversorgungsqualitt auf. Whrend die Versorgungssituation in der Stadtmitte, in
Hetterscheidt und im Bereich Nonnenbruch als gut einzuordnen ist, kann für das west-
liche Stadtgebiet im Sinne einer wohnstandortnahen Nahversorgung von einem Ver-
sorgungsdezit gesprochen werden. In diesem Zusammenhang ist beachtenswert, dass
in den letzten Jahren in den Stadtteilen Oberin und Unterilp insgesamt rd. 550 m2 Ge-
schftsche aufgegeben und einer Wohnnulzung zugeführt worden sind. Diese Situa-
tion spiegelt sich deutlich in den kleinrumigen Handelszentralitten wieder.

Stadtteil Umsal1 in Mio. Nachfrage in Handelszentralitt Saldo Kauf-
€ Mio. € kraftfluss in

Mio. €
Innenstadt 30,2 30,3 100 - 0,1
Nonnenbruch

Oberin
Unterilp 6,5 13,4 49 - 6,9
Wassermangel

Hetterscheidt 15,8 11,1 143 4,7

Isenbügel k. A. k. A. 13 - 4,1
sonstige Bereiche k. A. k. A. k. A. - 3,0
Stadt Heiligenhaus 53,1 62,5 85 - 9,4

Wesentliche Aussagen werden erreicht bei der Aufschlüsselung in Warengruppen. Die
kleinrumige Analyse der Handelszentralitten in der Warengruppe Lebensmittel / Re-
formwaren' dokumentiert eine Versorgungslücke im westlichen Stadtgebiet. Gleichzeitig
weist die Handelszentralitt von knapp 100 für den Standortbereich Innenstadt/Non-
nenbruch darüber hinaus auf vorhandene Spielrume der Innenstadtentwicklung hin.

Das geplante Angebot des Nahversorgungszentrums wird der Versorgung der Ortsteile
Ober- und Unterilp dienen, die vor allem durch den Wegfall des Vollsortimenters am
Europaplatz lückenhaft ist. Ebenso wird dem neuen Baugebiet südlich der Hse|er
Straße eine optimale Versorgungssituation bereitgestellt. Weiterhin ist zum Einzugsbe-
reich die Wassermangel zu rechnen. Zwar ist von dort das Nahversorgungszentrum
nicht fußlug erreichbar, jedoch gestaltet sich die Ausgangssituation im Heiligenhau-
ser Westen derart, dass es keinen Standort gibt, der zugleich eine fußluge Erreich-
barkeit für alle Bewohner mit einer wirtschaftlich tragfhigen Mantelbevlkerung ver—

bindet.

Insgesamt leben It. Einwohnerstatistik der Stadt Heiligenhaus vom 03.07.2006 dort
5.891 Menschen. Einzubeziehen sind zudem die Einwohner in den lndlichen Streula-
gen des westlichen Stadtgebiets mit insgesamt 539 Menschen. Mit der Realisierung der
projektierten Wohneinheiten kann ein Einwohnerpotenzial von 400 bis 500 Einwohnern
realisiert werden. Die Mantelbevlkerung des Vorhabens saldiert sich damit auf 6.880
Einwohner. Das Nachfragevolumen errechnet sich in den beiden in die Betrachtung
einbezogenen Warengruppen auf 20,1 Mio. €.
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Das Nahversorgungszentrum entspricht mit seinem Angebot dem heutigen Einkaufs-
verhalten im Segment Lebensmittel. Die Großchigkeit wird als positiv bewertet und
als die vom Kunden gewünschte wohnungsnahe Versorgung angenommen. Die kun-
dennahe Verkaufschenexpansion entspricht der Nachfrage.

3.2.5Auswirkungen auf die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche
Im Rahmen des Konzeptes zur Innenstadtentwicklung wurde ein Nahversorgungskon-
zept durch das Büro Heinze/Partner, Dortmund, erstellt (November 2006). Dabei wurde
auch eine Vertrglichkeitsanalyse zur Realisierung des Nahversorgungszentrums an der
Hseler Straße durchgeführt.

In der Warengruppe Lebensmittel / Reformwaren’ wird mit Realisierung des Projekt-
vorhabens an der Hseler Straße aufgrund der Standortverlagerungen, Verkaufs-
chenewveiterungen und Attraktivittssteigerungen ein Mehrumsatz von 3,9 Mio. € er-
wartet. Dabei dürften 1,2 Mio. € vom relevanten Einzelhandel im Bereich Stadtmit-
te/Nonnenbruch zum Projektvorhaben umverteilt werden. Dies entspricht 4,6 % des
bisher dort realisierten Umsatzvolumens (ohne Umsatzanteil des zum Projektvorhaben
verlagerten REWE—Markt). Aus dem Stadtteil Hetterscheidt dürften lediglich 0,3 Mio. €
verlagert werden. Aus dem westlichen Stadtgebiet wird nur ein geringer Anteil der
Konsumenten seine Einkaufsgewohnheiten verndern, wenn er bisher schon in maß-
geblichem Umfang statt des REWE-Markts in der Rheinlandstraße den Standort REAL
aufgesucht hat. Der ausgewiesene Umsatzverlagerungseffekt spiegelt somit die durch
die Projektentvvicklung ausgelste Attraktivittssteigerung in der Nahversorgung für
das westliche Stadtgebiet wider.

Das Projektvorhaben wird in der Lage sein rd. 1,2 Mio. € des Kau<raftabusses in der
Warengruppe Lebensmittel / Reformwaren' wieder an den Standort Heiligenhaus zu
binden. Dabei handelt es sich um ein Zurückholen von Kaufkraftabüssen nach Ratin—

gen, Düsseldorf, Essen und Velbert (Pendlerverechtungen). Vor dem Hintergrund der
Grßenordnung dieses Rückholeffekts ist grundstzlich von keiner Gefhrdung für zent-
rale Versorgungsbereiche in benachbarten Stdten bzw. Gemeinden auszugehen. Die-
ses gilt auch für zustzliche bisher nicht in Heiligenhaus gebundene Kaufkraft in einer
Grßenordnung von rd. 0,2 Mio. €. Die zustzlichen Kaufkraftzuüsse nach Heiligen—
haus fallen auch so gering aus, da gerade im westlich an den Standort angrenzenden
Ratingen-Hsel mit Realisierung eines ALDI-Markts (800 m2 Verkaufsche) sowie ei-
nes KAISERS Verbrauchermarkts (rd. 1.000 m2 Verkaufsche) ein attraktiver Nahver-
sorgungsbereich etabliert worden ist.

In der Warengruppe Gesundheits- und Krperpegeartikel' wird mit Realisierung des
Projektvorhabens ein zusülicher Umsatz von 2,1 Mio. € erzielt. Aus der Stadtmitte
und dem Nonnenbruch wird eine relative Umsatzverlagerung von 5,4 % prognostiziert.
Aus Hetterscheidt sind keine Umsatzverlagerungseffekte zu erwarten, da dort das ent-
sprechende Angebot eine zu geringe Attraktivitt hat, als dass messbare Verlagerungs-
effekte ausgelst werden knnten. Oberilp, Unterin und Wassermangel haben kein
entsprechendes Angebot, so dass hier keine Verlagerungseffekte ausgelst werden.

Insgesamt ist als Ergebnis fesizuhalten, dass voraussichtlich folgende Umsatzverlage-
rungen stattnden werden:
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Umsalzrekrutierung aus Umsatzverlagerung Lebens- Umsatzverlagerung Gesund-
mittel/Reformwaren heits— und Krperpegeartikel

Innenstadt, 4,6 % 5,4 %
Nonnenbruch

Oberilp Unterilp, 1010 % 0,0 %
Wassermangel

Hetterscheidt 2,0 % 0,0 %

ber eine Prognose von Umsatzverlagerungen kann eine Gefhrdung des bestehenden
Einzelhandelsumsatzes abgeschtzt werden. Bei warengruppenspezischen Umsatzver-
lagerungen ab ca. 7 % des in einem Versorgungsbereich oder zentralen Hauptein-
kaufsbereich vorliegenden Umsatzvolumens knnen die Entwicklungsperspektiven des
ansssigen Einzelhandels deutlich beeinflusst werden. Im Rahmen der Bauleitplanung
wird bei einer Umsatzverlagerung ab 7 % von einem abwgungsrelevanten Tatbestand
gesprochen. Bei relativen Umsatzverlagerungen von über 10 % gehen weite Teile der
Rechtsprechung davon aus, dass negative Auswirkungen auf die Versorgungsfunktion
eines zentralen Haupteinkaufs- oder Nahversorgungsbereichs zu erwarten sind.

Im vorliegenden Fall wird im westlichen Stadtbereich eine Umsatzverlagerung von
10 % erwartet. Hier bestehen kleinchige Einzelhandelsunternehmen, die lediglich er-
gnzende Versorgungsfunktionen übernehmen. Zu ihrem Schutz werden im nachfol-
genden Bebauungsplan Nr. 50/1 der Bereich der Konzessionre eingeschrnkt. So sind
z. B. eigenstndige Shops für den Verkauf von Tabakwaren, Zeitschriften, Schreibwa-
ren oder Blumen nicht zulssig.

Zum Schutz auch der anderen Nahversorgungsbereiche wird das Nahversorgungszent-
rum durch den Bebauungsplan Nr. 50/1 in seiner Sortimentbreite gegliedert. Hierdurch
kann zum Beispiel verhindert werden, dass im Falle der Schließung einer grßeren La-
deneinheit Betriebe mit erheblichen zentrenschdigenden Auswirkungen ansiedeln.
Folgende Sortimente sind zulssig:

- Lebensmittel;
- Getrnke;
- Reformwaren;
- Drogerieartikel;
- Hygieneartikel einschließlich haushaltsüblicher Pulz- und Reinigungsmittel.

Fazit des Gutachtens ist, dass es zwar Umsalzverlagerungen gibt, diese aber nicht so
hoch sind, als dass nicht noch an anderer Stelle in der Innenstadt ein Ausbau der Nah-
versorgung realisiert werden knnte. Das Gutachten bescheinigt der Stadt Heiligenhaus
eine Handelszentralitt in den oben genannten Warengruppen von 85 (Lebensmit-
tel/Reformwaren) bzw. 71 (Gesundheits-/Krperpegeartikel), was einem Kau<raftab-
uss von 9,4 Mio. € bzw. 5,1 Mio. € entspricht. Diese Segmente sind in der Stadt Heili-
genhaus folglich noch ausbaufhig.

Im Zusammenhang mit der Entwicklung des Standortes der Kiekert AG im unmittelba-
ren Innenstadtbereich wurde im Jahre 2005 ein Werkstattverfahren zur Erarbeitung
stdtebaulicher Lsungen durchgeführt. Neben der Entwicklung von Wohnbau-
potenzialen ist beabsichtigt auf der ca. 5 ha großen Flche auch innenstadtergnzende
Funktionen unterzubringen. Neben der kleinteiligen Ansiedlung von 2.8. Dienstleistern,
soll im bergangsbereich zum vorhandenen Einkaufsbereich ein Frischemarkt etabliert
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werden, der das vorhandene Einzelhandelsangebot der Innenstadt ergnzt. Das Einzel-
handelsgutachten zum Standort Hseler Straße weist im Zusammenhang mit den Um-
lagerungsdefekten ein deutliches Nachfragepotenzial in der Innenstadt nach. Insge-
samt wird mit den geplanten und derzeit in Realisierung bendlichen Wohnbauprojek-
ten der zentralen Innenstadt wie Linderfeldquartier, Wohnbebauung Jahnstra-
ße/Holbeinstraße und dem Kiekert-Gelnde, die Kaufkraft von mindestens 350 Wohn-
einheiten dem Einkaufsbereich Innenstadt zugeführt.

Leitbild für die Strkung der Innenstadt ist das durch die RWTH Aachen, Prof. Wach-
ten, erarbeitete Innenstadtkonzept Heiligenhaus“. Eine Strkung des Einzelhandels in
der Innenstadt soll durch die Verbesserung der Verkehrs- und Parkplatzsituation, ge-
zieltem Abbau von Angebotslücken, Erhhung der Erlebnisqualitt, Verbesserung des
Erscheinungsbildes und bessere Prolierung als Einkaufsstadt erfolgen.

Eine Folgenutzung der freiwerdenden Immobilien der Fa. REWE und Aldi durch innen-
stadttypischen Einzelhandel ist nicht zu enrvarten. Bei dem Altstandort der Fa. ALDI an
der Weilenburgstraße handelt es sich um eine Gewerbehalle, die nicht den marktge-
rechten Anforderungen einer Einzelhandelsnutzung entspricht. Zudem bendet sich der
Standort in einer extrem abseitigen Lage, die von keinem Durchgangsverkehr tangiert
Wird. Auch von der vorhandenen Haupterschließungsstraße ist der Standort nur über
eine indirekte Verkehrsführung erreichbar. Daher ist die Aktivierung für eine andere
Einzelhandelsnuizung hchst unwahrscheinlich. Diese Einschtzung wird von der IHK
unterstützt.

Der Standort der Fa. REWE wird durch die geplante verkehrliche Neuordnung mit dem
Bau der Entechtungsstraße künftig an Bedeutung verlieren, da die Rheinlandstraße im
Abschnitt Talburgstraße/Gohrstraße künftig keine Durchgangs- sondern nur noch eine
untergeordnete Erschließungsfunktion aufweisen wird. Es ist vorgesehen den Bereich
mittelfristig zu überplanen.

Gemß des Gutachtens der Fa. Heinze/Partner ist die Nachbarstadt Ratingen nicht in
den Einzugsbereich des Nahversorgungszentrums hineinzurechnen. Hier hat sich im
Ortsteil Hsel ein attraktiver Nahversorgungsbereich etabliert. Insgesamt prognostiziert
das Gutachten geringe zustzliche Kaufkrazuflüsse durch das projektierte Vorhaben,
so dass von keiner Gefhrdung für zentrale Versorgungsbereiche in benachbarten
Stdten auszugehen ist.

Als Fazit der Auswirkungsanalyse des Gutachtens ist festzuhalten, dass die Realisierung
des Nahversorgungszentrums im Standort Hseler Straße mit der Etablierung eines
Drogeriefachmarktes und der Standortverlagerung zweier bereits im westlichen Stadt-
gebiet ansssiger Lebensmittelmrkte als stadt- und regionalvertrglich einzustufen ist.

3.2.60rts- und Landschaftsbild / Naturhaushalt
Mit dem neu entstehenden Nahversorgungszentrum einschließlich des Kreisverkehrs
wird ein Ortseingangsbereich gestaltet, der mit einer ansprechenden Architektur das
Ortsbild positiv beeinussen kann. Zustzlich sollen gezielt eingesetzte Begrünungs-
maßnahmen den Komplex einrahmen. Die bisherige Ortsdurchfahrt Hseler Straße“
bietet dem Besucher keinen Blickfang, was einer positiven Imagebildung nicht entge-
genkommt.

Mit der Entwicklung der nach Süden und Osten angrenzenden projektierten Bebauung,
für die der parallel aufgestellte Bebauungsplan Nr. 50/2 erarbeitet wird, ist das Nah-
versorgungszentrum als stdtebaulich integrierter Standort geplant (vgl. Abbildung).
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Die Auswirkungen auf den Naturhaushalt behandelt das folgende Kapitel, so dass an
dieser Stelle nur darauf vewviesen wird.
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Stdtebaulicher Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 50

UMWELTPRFUNG / EINGRIFFSREGELUNG
Gemß 5 2 Abs. 4 BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung
durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt
werden und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. Gemß 5 2a
BauGB ist im Aufstellungsverfahren dem Entwurf eine Begründung beizufügen, in der
entsprechend dem Stand des Verfahrens der Umweltbericht enthalten ist. Da das Be—

teiligungsverfahren nach 5 3 Abs. 1 bzw. 5 4 Abs. 1 BauGB zum vorliegenden Entwurf
bereits durchgeführt wurde, das auch der Klrung von Umfang und Detaillierungsgrad
der Umweltprüfung (Scoping) dient, wird nachfolgend in Kapitel 4.1 der Umweltbericht
widergegeben.

Gemß 5 1a Abs. 3 BauGB ist die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheb-
licher Beeintrchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsf-
higkeit des Naturhaushalts in seinen in 5 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bezeichneten Be-
standteilen (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschulzgeselz) in der Abwgung
nach 5 1 Abs. 7 zu berücksichtigen. Durch die Darstellung eines Sondergebietes wer-
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den Eingriffe vorbereitet. Im Rahmen des parallel aufgestellten Bebauungsplanes Nr.
50/2 wurde ein landschaftspegerischer Fachbeitrag erarbeitet der die Eingriffsrege-
lung beinhaltet, nach der die Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. Vorgesehen
die Entwicklung einer Obstwiese und die Entwicklung von Waldrand auf einer Flche
nrdlich von Oberin (Gemarkung: Isenbügel; Flur 3, Flurstücke 111 und 112). Die
Flurstücke mit einer Gesamtgrße von 39.602 m2 sind bereits teilweise von Wald ein-
genommen. Für eine Aufwertung stehen ca. 22.500 m2 zur Verfügung.

Umweltbericht
Ziel des vorliegenden Planverfahrens ist die nderung einer ca. 1,32 ha großen Wohn-
bauche in ein Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung großchiger Ein-
zelhandel/Nahversorgungszentrum. Die Flche wird derzeit landwirtschaftlich genutzt
(Ackerche).

Nach dem Wegfall des Verbraucherrnarktes im Stadtteil Oberilp ist die Versorgung der
Bevlkerung im westlichen Stadtgebiet ungenügend. Zudem sucht ein im benachbarten
Gewerbegebiet Weilenburg gelegener Discounter seit lngerem einen besseren Stand-
ort. Innerhalb des nderungsbereiches, der im Süden und Westen von einem grßeren
Neubaugebiet umgeben ist, soll dieser Discounter und ein Vollsortimenter, der eben-
falls innerhalb des Stadtgebietes verlagern mchte, sowie ein Drogeriemarkt in einem
zusammenhngenden Nahversorgungszentrum angesiedelt werden, um hier die Ver-
sorgungssltuation der Bevlkerung zu verbessern.

Parallel zu dieser 22. Flchennuizungsplan-nderung wird der Bebauungsplan Nr. 50/1
Sondergebiet Nahversorgung Hseler Straße“ aufgestellt, sowie der Bebauungsplan
Nr. 50/2 Wohngebiet Selbeck, Selbecker Straße — Hseler Straße“, der die angrenzen-
den Wohnbauchen beinhaltet.

Ziele des Umweltschutzes sind insbesondere im Baugesetzbuch festgelegt. Bauleitplne
sollen nach 5 1 Abs. 5 BauGB eine nachhaltige stdtebauliche Entwicklung, die die so-
zialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung
gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringen und eine dem Wohl
der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewhrleisten. Sie sollen da-
zu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebens—
grundlagen zu schützen und zu entwickeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen
Klimaschutz, sowie die stdtebauliche Gestalt und das Orts— und Landschaftsbild bau-
kulturell zu erhalten und zu entwickeln. In 5 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind die Belange des
Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspege als zu be—

rücksichtigende Belange genannt, in 5 1 a BauGB der sparsame und schonende Um-
gang mit Grund und Boden vorgegeben, sowie die Berücksichtigung der Vermeidung
und des Ausgleichs voraussichtlich erheblicher Beeintrchtigungen des Landschaftsbil-
des sowie der Leistungs- und Funktionsfhigkeit des Naturhaushalts. & 2a BauGB
schreibt die Erstellung eines Umweltberichtes vor. Die Art, wie die Ziele und die Um-
weltbelange bei der Aufstellung berücksichtigt wurden schlgt sich in der vorliegenden
Begründung, insbesondere im Umweltbericht nieder.

Im Landschaftsplan für den Kreis Mettmann ist der nderungsbereich Teil des groß-
rumigen Entwicklungsraumes B 1.1-13 Waldgebiet bei Hsel und Angertal“. Als Ent-
wicklungsziel der Landschaft ist die Erhaltung genannt. Durch die 2. nderung des
Landschaftsplanes wurde das südlich gelegene Selbecker Bachtal als Naturschutzgebiet
festgesetzt.
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Gemß 5 29 Abs. 4 Landschaftsgesetz NRW (LG) treten bei der nderung eines Fl-

chennutzungsplanes widersprechende Darstelllungen und Festsetzungen des Land-
schaftsplanes mit dem In-Kraft-Treten des entsprechenden Bebauungsplanes außer
Kraft, soweit der Trger der Landschaftsplanung im Beteiligungsverfahren diesem Fl-

chennutzungsplan nicht widersprochen hat. Nach Vorberatungen des ULAN-
Fachausschusses am 05.03.2007 hat der Kreisausschuss am 19.03.2007 den Beschluss
gefasst, dass mit der Rechtskraft der 22. FIchennutzungsplan—nderung SO Hseler
Straße und des Bebauungsplanes Nr. 50/1 die wiedersprechenden Festsetzungen des
Landschaftsplanes außer Kraft treten.

Grundlage der Ermittlungen der umweltbezogenen Auswirkungen sind insbesondere
der Landschaftspegerische Begleitplan zum Bebauungsplan Nr. 50/1 (umweltbüro es-
sen, 2006), sowie die zu früheren Verfahrensstnden erstellen Gutachten Grünord-
nungsplan mit integrierten Aussagen zur Eingriffsregelung für den Bebauungsplan Nr.
50 “An der Hseler Straße" — Vorentwurf“ (KTB Beratungs- und Planungsgesellschaft
mbH, 1996), Regenwasserversickerungskonzept für den Bebauungsplan Nr. 50 "An
der Hseler Straße" der Stadt Heiligenhaus“ (KTB Beratungs— und Planungsgesellschaft
mbH, 1996) und kologische Bestandsaufnahme Bereich südlich Hseler Straße in
Heiligenhaus“ (Hamann & Schulte, 2002) sowie die Stellungnahmen der Fachmter und
Trger ffentlicher Belange im Rahmen des Beteiligungsverfahrens.

4.1.15chutzgut Mensch

Durch die Realisierung des Vorhabens sind keine Flchen betroffen, die eine Bedeu-
tung für die Naherholung haben. Es entsteht eine wesentliche Verbesserung der Ver-
sorgungssituation im westlichen Stadtgebiet.

4.1.25chutzgüter Panzen und Tiere
Das Plangebiet wird ackerbaulich genutzt. Lediglich an der Hseler Straße nden sich
straßenbegleitend Gehlzbestnde mit zum Teil lterem Baumbestand. Der Land-
schaftspegerische Fachbeitrag kommt zu dem Ergebnis, dass die Biotoptypen des
Plangebietes weit überwiegend geringe biokologische Wertigkeiten aufweisen.

Bei dieser Beurteilung nicht berücksichtigt sind die speziellen tierkologischen Aspekte
und hier insbesondere die der Offenlandarten wie Feldlerche und Feldhase. Die Ersetz-
barkeit der Biotoptypen im Falle von Eingriffen ist aufgrund der geringen Reife und der
nicht an bestimmte Standortbedingungen gebundenen Biotoptypen als grundstzlich
gut zu beurteilen. Auch die Strukturvielfalt wird durchweg als gering bezeichnet. Unter
Biotopverbundgesichtspunkten komme dem Plangebiet keine besondere Bedeutung zu.

Zur Fauna des Planungsraumes liegt neben lteren Untersuchungen (koplan 1992)
und Hinweisen aus dem ehrenamtlichen Naturschutz insbesondere eine Untersuchung
von 2001/2002 (Hamann & Schulte, 2002) vor, die den gesamten Raum der 1. Fl-

chennulzungsplan-nderung südlich Hseler Straße“ untersucht, also die gesamte an-
grenzende wohnbaulich zu entwickelnde Flche sowie den umliegenden Einwirkbereich.
Demzufolge sind auf den Freichen etwa zwischen dem Golfplatz im Westen, der H-

seler Straße im Norden, der Siedlungsgrenze im Osten und den Hfen Klein Selbeck
und Anger im Süden zahlreiche bemerkenswerte und zum Teil schützenswerte “Derar-
ten nachgewiesen werden. Innerhalb des geplanten Baugebietes Selbeck“ nden sich
Brutreviere der Feldlerche. Darüber hinaus sind Braunkehlchen, Goldammer, Kiebitz
und Turmfalke (nur randlich) als Gste und Durchzügler nachgewiesen. Feldhasen
wurden an verschiedenen Stellen im absehbaren Eingriffsbereich nachgewiesen. Inner-
halb der ebenfalls zum Entwicklungsgebiet gehrenden und durch die Regenbecken
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geprgten Flche am Selbecker Bach treten Goldammer und Dorngrasmücke sowie die
Zwergedermaus hinzu. In einem weiteren Umkreis von 100 m bzw. 200 m wurden
neben den genannten Arten auch Rauchschwalbe, Dorngrasmücke, Schafstelze, Haus-
und Feldsperling nachgewiesen. Die bei Hamann und Schulte (2002) verzeichneten
Nachweise bemerkenswerter Heuschreckenarten liegen ebenso wie die Nachweise
zahlreicher weiterer Arten bereits mehr als 200 m vom Eingriffsbereich entfernt und
werden daher an dieser Stelle nicht mehr berücksichtigt.

Durch die Baumaßnahmen im gesamten Entwicklungsgebiet Selbeck werden intensiv
landwirtschaftlich genutzte Freichen in Anspruch genommen, die zwar hinsichtlich ih-
rer Biot0pstruktur überwiegend geringe biokologische Wertigkeit haben, jedoch teil-
weise für Tierarten der offenen und halboffenen Agraruren von hoher Bedeutung
sind. Es ist davon auszugehen, dass mit Ausnahme weniger Einzelbume im Randbe-
reich der Hseler Straße die gesamte aktuelle Biot0pstruktur ersetzt wird.

Der nderungsbereich hat an den faunistisch besonders bedeutsamen Flchen zwar
nur geringen chenmßigen Anteil, wird aber aufgrund zunehmender Strungen in
den angrenzenden Flchen auch allein und bereits whrend der Bauphase zu einer er-
heblichen Beeintrchtigung zum Beispiel der Feldlrchen führen. Da insbesondere st-

rungsempndliche Tierarten betroffen sind, muss die Beurteilung der Auswirkungen auf
einzelne Arten jedoch generell in Zusammenhang mit dem Bebauungsplangebiet 50/2
vorgenommen werden.

Durch die Reduzierung der Eingriffschen gegenüber früheren stdtebaulichen Zielen
sind entgegen der Ergebnisse der kologischen Bestandsaufnahme (Hamann und
Schulte, 2002) keine Arten mehr durch einen direkten Verlust von Brutpltzen betrof-
fen, die an bestimmte Strukturen (wie beim Feldsperling die Masten der 10kV-Leitung)
gebunden sind. Für die Arten Feldlerche, Schafstelze und Feldhase werden Brutreviere
bzw. Aufenthaltsrume verloren gehen, die zu einer Verlagerung auf angrenzende Re-
viere führen, sofern dort eine hhere Siedlungsdichte ermglicht wird. Dazu ist das
Angebot ent5prechend bewirtschafteter Flchen von besonderer Bedeutung. Insbeson-
dere bei Feldlerche (wegen der Einschrnkung des Horizontwinkels) und Feldhase (als
ausgesprochenes Fluchttier) sind Beeintrchtigungen auch im 100 m Umkreis noch zu
erwarten. Die Vorkommen dieser Arten werden im Entwicklungsgebiet bei Umsetzung
der gesamten Planung erlschen.

Die Durchzügler Braunkehlchen, Goldammer, Kiebitz und Turmfalke knnen auch jede
der verbleibenden Ackerchen zur Rast oder Nahrungssuche nutzen bzw. tun dieses
bereits derzeit. Die im Umkreis von 100 m um die Eingriffschen zustzlich nachge-
wiesenen Arten sind differenziert zu betrachten: Die Dorngrasmücke ist, wie auch die
Goldammer, weitgehend an die Grünland-GehIz-Komplexe am Selbecker Bach gebun-
den. Da diese erhalten und gegebenenfalls optimiert werden sollen (KTB, 1996), ist
von einer nachhaltigen Beeintrchtigung dieser Arten nicht auszugehen. Der Haussper-
ling als kulturfolgende Art knnte tendenziell sogar von der Bebauung protieren,
wenn in den Außenhüllen der Gebude Brutmglichkeiten entstehen. Gleichermaßen
Wird die Rauchschwalbe durch die Wohnbebauung vermutlich nicht nachhaltig betrof-
fen sein. Der Musebussard wird, da sein Brutplatz in den Waldbestnden am Selbe-
cker Bach nicht betroffen ist, sein Nahrungsrevier lediglich verlagern.

Zusammenfassend stellen bereits Hamann und Schulte (2002) fest, dass die Kompen-
satiansbi/anz nicht auf den Biotapschutz für gefhrdete 77erarten anzurechnen
ist...(und) der hierfür notwendige funktionale Ausgleich aufzust/ichen Flchen zu
Ieisteri‘ sei. Für diesen funktionalen Ausgleich wre eine Extensivierung von weiteren
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intensiv landwirtschaftlich genutzten Flchen im Umfeld erforderlich, durch die die ko—

logische Tragfhigkeit dieser Flchen für kulturfolgende Arten erhht werden würde,
wie dies auf Ausgleichschen für den Nahe gelegenen Golfplatz nachgewiesen ist. Un-
ter den nahe gelegenen Ackerchen kommt die Flche zwischen Entwicklungsgebiet
und Zufahrtsweg zu Gut Anger’ wegen der dort bestehenden Strungen nicht in be-
tracht. Vorgeschlagen wurden daher bei Hamann und Schulte die Flchen südwestlich
des Eingriffsgebietes. Diese Flchen stehen für Kompensationsmaßnahmen jedoch
nicht zur Verfügung. Ein ortsnaher funktionaler Ausgleich kann daher nicht angeboten
werden.

4.1.35chutzgut Boden
Das Plangebiet ist nach Angaben der Bodenkarte 1:50.000 weit überwiegend durch Pa-
rabraunerde aus Lsslehm bestimmt. Von Nordosten reicht auf einer Hangschulter ein
Bereich mit eher achgründigen Braunerden in das Plangebiet. Vernderungen der na-
türlichen Bodenstruktur sind vor allem durch den deutlichen Abtrag von Lß in Hangla-
ge und dessen Anlagerung im Tal eingetreten. Im Gutachten zur Regenwasserversicke-
rung von 1996 wird diesbezüglich ausgeführt: Im Bereich der durchgeführten Ramm-
kernsonai'erungen zeigt deutlich die stattgefundene Erosion der letzten Jahrzehnte
durch die ackerbauliche Nutzung. Die gemessenen Lßauagen sind geringer mchtig
als dies nach den Aussagen der Reichsbodenschtzung zu erwarten gewesen wre.
Insbesondere in den steilen Hangchen wird dies deutlich. Direkt oberhalb des Re-
genrückhaltebeckens ndet eine Akkumulation des abgeschwemmten Lßes statt. “

Mit Bodenwerizahlen überwiegend grßer 75 ist das biotische Ertragspotenzial im
Plangebiet meist als sehr hoch zu bewerten. Zum Ausdruck kommt dies auch durch ei-
ne entsprechende Darstellung in der Karte der schulzwürdigen Bden“ (Geologischer
Dienst NRW, 2004), die den überwiegenden Teil des Plangebiets in der Schutzkategorie
1 (schulzwürdig) verzeichnet. Bei der Wertung dieser Ausweisungen ist zu berücksich-
tigen, dass die Darstellung dieses Kartenwerkes für Zwecke der Regionalplanung er—

folgt ist und demzufolge selbst massive lokale Vernderungen (zum Beispiel durch Be-
bauung) aber auch weniger massive (z. B. durch starke Erosion) nicht berücksichtigt
sind. Zudem sind die gemß GD-NRW (2004) aus Gründen der natürlichen Boden-
fruchtbarkeit schutzwürdigen Bden im fraglichen Landschaftsraum nahezu chende-
ckend (Schutzstufen 1-3) ausgebildet.

Hinsichtlich des Lebensraumpotenzials des Bodens handelt es sich um Bden mit wei-
ter Verbreitung und durchschnittlichen Eigenschaften.

Altlasten sind im Plangebiet nicht bekannt.

Durch die Errichtung der Erschließungsstraße, des Gebudekomplexes und des Park-
platzes erfolgt eine Versiegelung des Untergrundes, durch die alle Bodenfunktionen in
diesem Bereich verloren gehen. In Hinblick auf die planerische Abwgung ist zu be-
rücksichtigen, dass nahezu alle Bden auch im weiteren Umfeld des Entwicklungsge-
bietes als besonders schutzwürdig verzeichnet sind. Dieser Ausweisung auf Basis der
Bodenkarte 1:50.000 stehen gutachterliche Aussagen gegenüber (KTB, 1996), dass es
durch die langjhrige ackerbauliche Nutzung zu erheblichen erosionsbedingten Bode-
nabtrgen gekommen ist. Diese sind in der Bewertung nach Bodenkarte nicht berück-
sichtigt und relativieren die Einstufung der Bden als besonders schutzwürdig“.

4.1.4SchutzgutWasser
Der nderungsbereich gehrt zum Einzugsgebiet der Anger. Das Plangebiet hat nur ei-
nen geringen chenmßigen Anteil des Quelleinzugsgebietes des Selbecker Baches;
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zusammen mit dem Plangebiet 50/2 sind jedoch große Teile des Gewssereinzugsge-
bietes absehbar von Siedlungsentwicklungen betroffen.

Grundwasser steht im Plangebiet in der Regel in großen “liefen an. Die Grundwasser-
neubildung ist zurzeit nur gering beeintrchtigt, da allenfalls kleinste Teilchen an die
Kanalisation angeschlossen sind. Die Grundwasserschulzfunktion, die eine Flche durch
die Filterleistung des Bodens in Abhngigkeit von der Durchlssigkeit des Grundge-
steins haben kann, ist aufgrund des großen Flurabstandes als groß zu bezeichnen. Eine
Versickerung von Niederschlagswasser ist nur in geringem Umfang mit chenhaften
Verfahren mglich.

Der nordwestliche Teil des nderungsbereiches liegt in einer projektierten Schutzzone
III a der Wassergewinnungsanlage Heiligenhaus.

Durch die zukünftige Bebauung ist eine Verringerung der Grundwasserneubildung zu
erwarten, die jedoch aufgrund der geringen Ausdehnung des Entwicklungsgebiets kei-
ne Auswirkungen auf das zur Trinkwassergewinnung genutzte Grundwasserdargebot
haben wird. Messbare und erhebliche Auswirkungen auf die Schüttung der Quelle des
Selbecker Baches sowie die Wasserführung im Bach sind durch die Realisierung des
Vorhaben im nderungsbereich nicht zu erwarten. Es ist jedoch erkennbar, dass in Zu-
sammenhang mit dem Plangebiet 50/2 dezidierte Untersuchungen und Maßnahmen zur
Regenwasserbewirtschaftung erforderlich werden, die auch die bisherigen Vernderun-
gen im Quellbereich in Betracht ziehen müssen.

4.1.55chutzgut Luft / Klima
Im nderungsbereich ist der Klimatoptyp ”Freilandklima" anzunehmen. In den Sied-
lungschen nrdlich der Hseler Straße ist vom Klimatoptyp "Stadtrandklima" auszu—

gehen, der zwar eine gegenüber der freien Landschaft oder stark durchgrünter Wohn-
bebauung erhhte bioklimatische und lufthygienische Belastung anzeigt, jedoch keinen
planerischen Handlungsbedarf begründet. Somit ist im Umfeld des Plangebietes kein
spezieller Bedarf an klimatisch-lufthygienischem Ausgleich zu erkennen. Eine Luftlei-
tungsfunktion im engeren Sinne kommt dem Plangebiet nicht zu. Jedoch ist davon aus-
zugehen, dass die offene Struktur im Plangebiet sowie den weiteren Entwicklungs-
chen südlich der Hseler Straße dazu betrgt, dass insbesondere Winde aus Süden und
Südosten (Hauptwindrichtungen) ungehindert für eine Durchlüftung im verdichteten
Stadtteil Oberin sorgen knnen. Eine besondere Bedeutung zur Luftregeneration ist
wegen der geringen Strukturierung durch Gehlze auszuschließen. Die offenen Acker—
chen werden allerdings nennenswert zur nchtlichen Kaltluftproduktion beitragen,
die reliefbedingt nach Süden in den unbelasteten Freiraum abießt und somit keine
wesentliche stadtklimatische Bedeutung erlang. Aktuelle Daten zur Beurteilung der
Immissionssituation im Plangebiet liegen nicht vor. Als wichtigste Emissionsquelle ist
der Verkehr zu nennen. Es wird daher und weil das Plangebiet zudem vergleichsweise
windoffen liegt, angenommen, dass die Schadstoffbelastung weitestgehend der in der
Region üblichen Hintergrundbelastung entspricht.

Durch die Bebauung wird eine Verschiebung der siedlungsklimatischen Charakteristika
dergestalt erfolgen, dass sich auch im Geltungsbereich der Klimatopr "Stadtrandkli-
ma" einstellen wird. Durch die Bebauung mit einem verkehrsintensiven Vorhaben wird
die Luft am Standort mit Schadstoffen belastet; da es sich überwiegend um Verlage-
rungen des Einzelhandels handelt knnen die Auswirkungen auf das Schutzgut Luft als
gering bewertet werden. Die Gefahr von bedenklichen Schadstoffanreicherungen be-
steht nicht. Whrend der Bauabwicklung kann es zu einer Lrm- und Staubentwicklung
kommen, wogegen erforderlichenfalls Vorkehrungen im Rahmen der Baugenehmigung
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zu treffen sind. Wesentliche klimatische oder lufthygienische Auswirkungen auf be-
nachbarte Flchen sind nicht zu befürchten.

4.1.65chutzgut Landschaft
Das Landschaftsbild im Planungsraum wird von der weiten, ausgerumten Ackerland-
schaft bestimmt. Nach Norden prgt die Nachbarschaft großvolumiger Bebauung
(Hochhuser) das Landschaftsbild.

Das Ortsbild wird sich durch die geplante Bebauung vollstndig verndern. Die Sied-
lungsgrenze wird sich verschieben. Mit Umsetzung des Gesamtvorhabens im Entwick-
lungsgebiet wird sich ein vllig neues Orts— und Landschaftsbild einstellen. Die im Be-
bauugnsplan Nr. 50/1 vorgesehenen Anpanzungen sollen den neuen Baukrper in die
Landschaft einbinden. Vorteilhaft ist auch ein Verbot von Werbeanlagen außerhalb der
Gebude.

4.1.7Schutzgut Kultur- und Sachgüter
Kultur- und Sachgüter, die im Rahmen der Umweltprüfung zu berücksichtigen wren,
sind nicht bekannt. Daher sind Auswirkungen durch das geplante Nahversorgungszent—
rum nicht zu emarten.

4.1.8Wechselwirkungen
Wechselwirkungen werden indirekt über die beschriebenen Ausprgungen der einzel-
nen Schutzgüter erfasst und beschrieben. Spezielle Wechselwirkungen zwischen den
Schutzgütern, die zu einer vernderten Wertung der einzelnen Standortfaktoren füh-
ren, sind jedoch nicht zu erkennen.

4.1.9Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen
Die vorgesehene Konzeption sieht eine fast vollstndige Nutzung des nderungsberei—
ches durch bauliche Anlagen (Gebude, Parkpltze) vor. Damit wird ein fast vollstndi-
ger Verlust der verbliebenen Funktionen und Potenziale im Naturhaushalt verbunden.
Der parallel aufgestellte Bebauungsplan Nr. 50/1 trifft Festsetzungen zur Vermeidung
(Anpanzgebote, Dachbegrünung) und zum Ausgleich. Vorgesehen ist die Entwicklung
einer Obstwiese und die Entwicklung von Waldrand auf einer Flche, die nrdlich von
Oberilp liegt (Gemarkung: Isenbügel; Flur 3, Flurstücke 111 und 112). Mit dieser Maß-
nahme knnen Arten der halboffenen Landschaft gefrdert werden. Rechnerisch kann
mit dieser Maßnahme eine Vollkompensation erfolgen.

4.1.10Anderweitige Planungsmglichkeiten

Für das Entwicklungsgebiet südlich der Hseler Straße wird bereits seit mehr als 15
Jahren eine bauliche Entwicklung vornehmlich für den Wohnungsbau und ergnzende
Nutzungen diskutiert. Im Verlauf der Jahre wurden zahlreiche Plankonzepte entwickelt,
die ursprünglich einen deutlich grßeren Flchenumfang hatten. Die Flche ist bereits
im Gebietesentwicklungsplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf als Allgemeiner Sied-
lungsbereich dargestellt. Hinsichtlich der Zielsetzung Wohnungsbau hat sich mit dem
Freiwerden innerstdtischer Flchen (Kiekert-Areal) eine neue Situation eingestellt, die
es erlaubt hat, den Umfang der vorgesehenen Wohnbauchen südlich der Hseler
Straße erheblich zu reduzieren und das Angebot auf den hier idealewveise anzubieten-
den Einfamilienhausmarkt zu reduzieren. Das Kiekert—Areal soll demgegenüber vorran-
gig für den Geschosswohnungsbau vorgesehen werden.

Der Bedarf für ein Nahversorgungszentrum im westlichen Stadtgebiet ist gutachterlich
nachgewiesenen. Die einzigen in Betracht kommenden Flchen liegen südlich der H-
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seler Straße. Eine grundstzliche Standortalternative für das Einkaufzentrum besteht
somit nicht. Festzustellen ist jedoch, dass innerhalb des Areals durchaus andere Stand-
orte prinzipiell in Betracht kommen. Für die Gesamtentwicklung des Areals südlich der
Hseler Straße wurden zahlreiche stdtebauliche Konzepte entwickelt, die unter den
aktuellen Gesichtspunkten der vernderten und sich konkretisierenden Zielsetzung
(kein Geschosswohnungsbau, verringerter Flchenumfang, Nahversorgungszentrum)
überarbeitet wurden. Für den gewhlten Standort des Nahversorgungszentrums
spricht, dass auch die Anbindung des Gesamtareals an die Hseler Straße aus ver-
kehrstechnischen Gründen vorrangig am ußersten nordwestlichen Rande des Plange—
biets erfolgen muss. Die Anordnung des Nahversorgungszentrums im Plangebiet 50/1
stellt somit sicher, dass Wohngebiete durch Ziel- und Quellverkehr kaum belastet wer-
den. Für das Zentrum wurden verschiedene Varianten innerhalb eines vorgegebenen
Baugrundstücks untersucht.

4.1.11M0nitoring
Aufgrund des Wirksam werdens der Flchennutzungsplan-nderung knnen noch keine
Bauttigkeiten erfolgen. Hierfür ist zunchst die Aufstellung eines Bebauungsplanes er-
forderlich. Der parallel aufgestellte Bebauungsplan Nr. 50/1 trifft konkrete Festsetzun-
gen zur Vermeidung und zum Ausgleich. Das Monitoring der Auswirkungen der Bauleit-
planung wird vorrangig im Rahmen der Fertigstellung des Vorhabens im Sinne einer
Vollzugskontrolle/Abnahme der vorgesehenen Verringerungs- sowie Gestaltungsmaß-
nahmen und externen Kompensationsmaßnahme gem. Zustndigkeitsregelung inner-
halb der Stadtverwaltung durchgeführt. Weiterhin sind Behrden gem. 5 4 Abs. 3
BauGB nach Abschluss des Verfahrens zur Aufstellung des Bauleitplanes zur Unterrich-
tung der Gemeinde verpichtet, sofern nach ihnen vorliegenden Erkenntnissen die
Durchführung des Bauleitplanes erhebliche, insbesondere unvorhergesehene nachteili-
ge Auswirkungen auf die Umwelt hat. Darüber hinausreichende Maßnahmen zur ber-
wachung der Umweltauswirkungen sind nicht erforderlich.

4.1.122usammenfassung
Zusammenfassend werden die Umweltauswirkungen tabellarisch dargestellt:

Schutzgüter Kurzerluterung

Schutzgut Mensch Verbesserung der Versorgungssituation im westlichen
Stadtgebiet

:> keine Beeintrchtigung

Schulzgut Tiere, Panzen, ein Stück Kulturlandschaft wird bebaut, durch die vorge-
Landschaft sehene starke bauliche Nutzung geht ein Offenlandbio-

top verloren; im Plangebiet wurden keine Nist- Brut-,
Wohn- oder Zuuchtssttten streng geschützter Arten
festgestellt: starke Beeintrchtigung

Schutzgut Boden die vorgesehene Nutzung bedingt eine starke Versiege-
lung, die Funktionen des Schutzgutes Boden gehen ver-
loren

:> starke Beeintrchtigung
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Schutzgut Wasser die vorgesehene Nutzung bedingt eine starke Versiege—
lung, es ist eine gedrosselte Ableitung des Nieder-
schlagswassers im Trennsystem vorgesehen

=> Beeintrchtigung

Schutzgut Luft durch die Bebauung mit einem verkehrsintensiven Vor-
haben wird die Luft am Standort mit Schadstoffen be-
lastet; da es sich überwiegend um Verlagerungen des
Einzelhandels handelt knnen die Auswirkungen auf das
Schutzgut Luft als gering bewertet werden.

:> geringe Beeintrchtigung

Schutzgut Klima die Bebauung einer bisher ackerbaulich genutzten Fl-

che bewirkt Vernderungen des Kleinklimas

: Beeintrchtigung

Schutzgut Kultur- und Verlust eines Kulturraumes durch Bebauung
Sachgüter

=> Beeintrchtigung

Wechselwirkungen zwischen Vernderung eines Landschaftsraumes
den Schutzgütern

:> Beeintrchtigung

Insgesamt bereitet die FIchennutzungsplan—nderung Eingriffe in Natur und Land—

schaft vor. Im parallel aufgestellten Bebauungsplan Nr. 50/1 werden Festsetzungen
über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz getroffen.

HINWEISE
Altlasten
Im Altlastenkataster des Kreises Mettmann sind für die nderungsbereiche keine Ein-
tragungen vorhanden.

Bodendenkmalschutz
Konkrete Hinweise auf die Existenz von Baudenkmlern liegen für das Plangebiet nicht
vor. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass systematische Erhebungen des archologi-
schen Potenzials im Plangebiet bisher noch nicht durchgeführt wurden und die im Ar-
chiv des RAfB vorliegenden Daten überwiegend auf zuflligen Beobachtungen beruhen.
Eine abschließende Beurteilung der archologischen Situation ist grundstzlich ohne
Durchführung systematischer Gelndeerhebungen nicht mglich. Die Existenz von Bo-
dendenkmlern kann deshalb im Plangebiet nicht ausgeschlossen werden. Auf die 55
15 und 16 Denkmalschutzgesetz NW wird in diesem Zusammenhang vewviesen. Beim
Auftreten archologischer Bodenfunde ist die Gemeinde als Untere Denkmalbehrde
oder das Rheinische Amt für Bodendenkmalpege zu informieren.
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